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Unter Bezugnahme der von der Universititsleitung am 4. und 7. Februar 2020 beschlossenen Merkblét-
ter «Verfahrensschritte zur privatrechtlichen Wiederanstellung von Professorinnen und Professoren
nach Altersriicktritt» (Merkblatt Verfahrensschritte Wiederanstellung), «Verfahrensschritte fiir die
Verldngerung einer privatrechtlichen Anstellung nach Altersriicktritt» (Merkblatt Verfahrensschritte
Verldangerung Wiederanstellung) und «Antrag der Professorin / des Professors» (Merkblatt Antrag),
sowie unter Beriicksichtigung des Merkblatts «Zurverfiigungstellung von Rdéumen an emeritierte Pro-
fessorinnen und Professoren» vom 30. Juni 2005, beschliesst die Fakultat:

A. Allgemeine Bestimmungen

§1 Geltungsbereich

1 Dieses Reglement legt die fakultitsspezifischen Vorgaben fiir eine privatrechtliche Wiederanstellung
nach Erreichen der Altersgrenze gemass § 24 ¢ Abs. 1 des Personalgesetzes vom 27. September 1998
(PG) i.V.m. § 51a der Personalverordnung der Universitat Ziirich vom 29. April 2014 (PVO-UZH) fest.

2 Eine privatrechtliche Wiederanstellung von Professorinnen und Professoren ist nur unmittelbar nach
dem Erreichen der Altersgrenze und nach Durchlaufen des entsprechenden Verfahrens zur Wiederan-
stellung moglich.

§2 Erforderliche Unterlagen fiir das Antragsdossier der Professorin oder des Professors

Dem Antragsdossier der Professorin oder des Professors an die Dekanin oder den Dekan auf Wieder-
anstellung bzw. auf Verlangerung einer Wiederanstellung sind — zusétzlich zu den im Merkblatt An-
trag aufgefiihrten Dokumenten — ein Unterstiitzungsschreiben der Fachgruppe sowie ein Nachweis
iiber spezifische Interessen fiir die Fakultéat (Forschungsprojekte, Weiterbildung, Nachwuchsférderung,
Drittmittelprojekte) beizulegen.
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Pensum

§3 Pensum
1 Die Rechtswissenschaftliche Fakultdt strebt bei Wiederanstellungen bzw. bei deren Verldngerungen
ein Standardpensum von mindestens 12.5 % an.

2 Das Pensum richtet sich nach der iibertragenen Aufgabe, soll aber 50% in der Regel nicht iiberschrei-
ten.

§4 Arbeitsumgebung

Es besteht kein Anspruch auf Weiterbenutzung der bisherigen Biirordumlichkeiten.

§5 Finanzierung

1Die Wiederanstellung oder die Verldngerung der Wiederanstellung der Professorin oder des Profes-
sors, Mitglieder ihrer oder seiner Forschungsgruppe sowie die benétigte Infrastruktur sind in der Regel
mittels Drittmitteln zu finanzieren.

2 Liegt die Wiederanstellung oder deren Verlangerung in direktem Interesse der Fakultdt oder einer
ihrer Organisationseinheiten, kann die Finanzierung tiber das ordentliche Budget erfolgen.

3 Eine Finanzierung aus zentralen Mitteln der Universitit bleibt vorbehalten.

B. Rechte und Pflichten

§6 Allgemein

1 Professorinnen und Professoren behalten fiir die Dauer der Wiederanstellung ihre bisherige akade-
mische Stellung.

2 Sie wirken nach Massgabe ihres Pensums in der akademischen Selbstverwaltung mit.

3 Im Ubrigen ergeben sich die Rechte und Pflichten der Professorinnen und Professoren, insbesondere
das Lehrdeputat und allfallige Ressourcenausstattung, aus dem privatrechtlichen Anstellungsverhalt-
nis und werden im Arbeitsvertrag festgehalten.

§7 Mitwirkung in Fakultitsgremien

1Professorinnen und Professoren mit einem Pensum von weniger als 40% haben keine Anwesenheits-
pflicht und kein Stimmrecht in der Fakultdtsversammlung. Sie erhalten sdmtliche Sitzungsunterlagen,
inklusive Protokoll. Es steht ihnen frei, an den Fakultdtsversammlungen teilzunehmen.

2 Professorinnen und Professoren mit einem Pensum von mehr als 40% haben eine Anwesenheitspflicht
und das Stimmrecht in der Fakultdatsversammlung.

3 Professorinnen und Professoren kénnen in fakultdre Kommissionen und Gremien gewahlt werden.
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Inkrafttreten

C. Schlussbestimmungen

§8 Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Februar 2022 in Kraft.

Seite 3/3 Universitat Ziirich, Rechtswissenschaftliche Fakultat



	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Erforderliche Unterlagen für das Antragsdossier der Professorin oder des Professors
	§ 3 Pensum
	§ 4 Arbeitsumgebung
	§ 5 Finanzierung
	§ 6 Allgemein
	§ 7 Mitwirkung in Fakultätsgremien
	§ 8 Inkrafttreten

